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Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Ludwig Hartmann
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
vom 16.11.2011

E-Mobilität in Bayern

Die Staatsregierung hat im Rahmen von Aufbruch Bayern  
64 Mio. Euro zur Förderung der Elektromobilität zur Ver-
fügung gestellt. Mit 34 Mio. Euro sollen das „Forschungs- 
und Entwicklungszentrum Elektromobilität Garching/
Würzburg“ gefördert werden; 30 Mio. Euro stehen für 
Modellvorhaben zur Verfügung. 

In diesem Zusammenhang frage ich die Staatsregierung:

1.	 Welche Projekte bzw. Maßnahmen werden mit den 30 
Mio. Euro für Modellregionen neben den drei bekannten 
Projekten Stadt Bad Neustadt a. d. Saale, Markt Garmisch-
Partenkirchen sowie Bayerischer Wald gefördert?

2.	 Welche Förderbedingungen müssen von den Projekt
trägern genau erfüllt werden? (Bitte konkrete Liste bei-
fügen.) Wer hat diese Förderkriterien ausgearbeitet? Wer 
entscheidet, ob die Kriterien im Antrag erfüllt werden?

3.	 Wird den Antragstellern bei mangelhaften Anträgen die 
Möglichkeit der Nachbesserung eingeräumt? Besteht die 
Möglichkeit, dass ein mangelhafter Antrag zur Einstel-
lung der Förderung führt und andere Projekte nachträg-
lich zum Zug kommen bzw. die übrigen Projekte eine 
höhere Förderung bekommen?

4.	 Welche konkreten Mängel bestehen nach Auffassung 
des Bayerischen Wirtschaftsministeriums beim Projekt 
E-Wald? Gibt es in den anderen Modellregionen in Bad 
Neustadt und Garmisch-Patenkirchen ähnliche Probleme?

5.	 In welcher Form findet die Abstimmung zwischen den 
bayerischen Modellinitiativen und dem Vorzeigeprojekt 
„Elektromobilität verbindet Bayern“ statt?

6.	 Wie weit sind die Überlegungen auf Bundesebene bis 
jetzt gediehen, in Zukunft anstelle von Modellregionen 
größere Schaufensterregionen für Elektromobilität zu 
fördern? Wie stehen dabei die Chancen, für das Projekt 
„Elektromobilität verbindet Bayern“? Welche Auswir-
kungen hätte eine Aufnahme des Projektes „Elektromobi-
lität verbindet Bayern“ auf die finanzielle Förderung der 
drei Modellregionen durch den Freistaat?

06.02.2012

Antwort
des Staatsministeriums für Wirtschaft, Infrastruktur, 
Verkehr und Technologie
vom 27.12.2011

Zu 1.:
Laut Zweckbestimmung des Haushaltsplans 2011/12 kön-
nen aus den entsprechenden Haushaltstiteln Zuschüsse 
und sonstige Ausgaben für das Leuchtturmprojekt „Elekt
romobilität verbindet Bayern“ sowie für die bayerischen 
Modellregionen geleistet werden. Bisher wurden aus den 
verfügbaren Haushaltsmitteln, neben den Modellinitiativen, 
lediglich Ausgaben für den mit der Abwicklung beauftragten 
Projektträger Jülich geleistet.

Zu 2.:
Die Förderbedingungen sind in den „Fördergrundsätzen Mo-
dellregionen Elektromobilität“ insbesondere unter den Nr. 
2–4 zu finden (siehe Anlage). Die Fördergrundsätze wur-
den vom StMWIVT entsprechend dem in der Bayerischen 
Haushaltsordnung vorgeschriebenen Verfahren aufgestellt. 
Das StMWIVT wurde fachlich vom Projektträger Jülich be-
raten. Dieser prüft auch die Förderanträge und erstellt eine 
Entscheidungsvorlage für das StMWIVT. 

Zu 3.:
Generell wird den Antragstellern, soweit die Förderanträge 
zumindest die allgemeinen Fördervoraussetzungen erfüllen, 
die Gelegenheit gegeben nachzubessern. Staatliche Finanz-
mittel können erst verausgabt werden, wenn ein förderfä-
higer Antrag vorliegt, auf Basis dessen ein Zuwendungsbe-
scheid erlassen werden kann. Insoweit führt ein mangelhafter 
Antrag nicht zu einer Einstellung der Förderung. Für alle 
drei Modellinitiativen stehen insgesamt 30 Mio. € zur Ver-
fügung. In welchem Umfang einzelne Modellinitiativen 
gefördert werden, hängt von Umfang, Qualität und Durch- 
finanzierung der von allen Modellinitiativen vorzulegenden 
förderfähigen Konzepte und Anträge ab. 

Zu 4.:
Das Gesamtkonzept für das Projekt E-Wald muss insbe-
sondere noch bezüglich der unter Frage 2 aufgeführten 
Kriterien, der Industriepartnerstruktur und der Darstellung 
der Eigenbeteiligung ausgearbeitet werden. Im Laufe des  
1. Quartals 2012 soll dieses von den E-Wald-Verantwort-
lichen vorgelegt werden. Die zwei weiteren bayerischen 
Modellinitiativen für Elektromobilität erarbeiten derzeit 
ebenfalls ein Gesamtkonzept. Die Verantwortlichen aller 
Modellinitiativen stehen in engem Kontakt zum Projektträ-
ger Jülich, um frühzeitig offene Punkte auszuräumen. 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de – 
Dokumente abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de – Aktuelles/Sitzungen/Tagesübersicht zur Verfügung.
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Zu 5.:
Im Rahmen von regelmäßigen Projekttreffen erfolgt ein Aus-
tausch der jeweiligen Projektinhalte. Die Kontakte erfolgen 
sowohl auf Koordinierungsebene als auch direkt zwischen 
den beteiligten Unternehmen, Hochschulen und Forschungs-
einrichtungen. 

Zu 6.: 
Am 12.10.2011 wurde von der Bundesregierung die Förder-
richtlinie „Schaufenster Elektromobilität“ veröffentlicht. Es 
ist geplant, mit insgesamt 180 Mio. € 3–5 Schaufenstervor-
haben über einen 3-Jahres-Zeitraum zu fördern. Das Bewer-

bungsverfahren ist zweistufig angelegt, d. h., zuerst erfolgt 
eine Auswahlphase mit der Vorlage einer Konzeptskizze, 
danach eine Antragsphase. Das Ende der Abgabefrist für die 
Skizze ist am 16.01.2012. Die Bundesregierung hat ange-
kündigt, dass eine noch zu benennende Expertenkommissi-
on die Konzeptskizzen beurteilt. Auf Basis dieses Votums 
werden die zuständigen Bundesministerien die Schaufenster 
im März 2012 auswählen. Nachdem das Vorzeigeprojekt 
„Elektromobilität verbindet Bayern“ auf Bundesebene ge-
fördert werden soll, ist eine finanzielle Auswirkung auf die 
drei bayerischen Modellinitiativen für Elektromobilität nicht 
zu erwarten.

Fördergrundsätze „Modellregionen Elektromobilität“

Vorbemerkung

Der Freistaat Bayern fördert nach Maßgabe
–	 dieser Fördergrundsätze,
–	 der allgemeinen haushaltsrechtlichen Bestimmungen 

– insbesondere der Art. 23 und 44 Bayerische Haus-
haltsordnung (BayHO) und der dazu erlassenen 
Verwaltungsvorschriften bzw. der Allgemeinen 
Verwaltungsvorschriften für die Gewährung von Zu-
wendungen an die gewerbliche Wirtschaft (AVG) 
vom 3. Dezember 2003 (AIIMBI S. 912, StAnz Nr. 
50) -

–	 der Verordnung (EG) Nr. 800/2008 der Kommissi-
on vom 6. August 2008 zur Erklärung der Verein-
barkeit bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem 
Gemeinsamen Markt in Anwendung der Art. 87 und 
88 EG-Vertrag (ABl L 214 S. 3), nachfolgend allge-
meine Gruppenfreistellungsverordnung (AGFVO)1) 
genannt,

–	 der Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommis-
sion vom 15. Dezember 2006 über die Anwendung 
der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf „Deminimis“-
Beihilfen

die Elektromobilität im Rahmen von Modellregionen.

Die Förderung erfolgt ohne Rechtsanspruch im Rahmen der 
verfügbaren Haushaltsmittel.

1. Zuwendungszweck

Im Hinblick auf die energie- und klimapolitischen Ziele des 
Bundes und der Länder wird Elektromobilität auch in der 
Zukunft weiter an Bedeutung zunehmen. Elektromobilität ist 
Element einer umfassenden Gestaltung zukünftiger Mobili-
tät, deren Komplexität sowohl technisch aber auch gesell-
schaftlich zunimmt. Das betrifft sowohl die energetische Ba-
sis von Mobilität, die Gestaltung des Antriebsportfolios bei 
Pkw, Bussen und Nutzfahrzeugen, die jeweiligen infrastruk-
turellen Grundlagen als auch die Betrachtung der Markt- und 
Nutzeranforderungen.

2. Gegenstand der Förderung

2.1.	 Gefördert werden Vorhaben der Elektromobilität 
im Rahmen der Modellregionen Bayerischer Wald  
(E-Wald), Garmisch-Partenkirchen und Bad Neustadt  
a. d. Saale sowie des Leuchtturmprojekts „Elektro-
mobilität verbindet Bayern“ (EvB).

2.2.	 Die Vorhaben müssen insbesondere Schwerpunkte in 
einem der nachfolgenden Bereiche setzen:

	 – � Sicherstellung der Interoperabilität der Elektromo-
bilität (Systemebene) in den Bereichen der integ-
rierten Verkehrskonzepte

	 – � Vernetzung mit dem ÖPNV
	 – � Wirtschaftsverkehr und Logistik
	 – � Technologieerprobung in den Bereichen Individu-

alverkehr, öffentlicher Verkehr, Transport-/Tran-
sitverkehr und Infrastruktur

	 – � Sicherheit und Effizienz von Fahrzeugflotten
	 – � Einsatz der Elektromobilität unter touristischen 

Rahmenbedingungen
	 – � Entwicklung von Ladestrategien für Insellösungen
	 – � Anwendungen der Elektromobilität im öffentli-

chen Verkehr, z. B. Elektrobusse, Hybridisierung 
von Dieselbussen und Innovationen im Schie-
nenverkehr jeweils mit entsprechender Effizienz-
steigerung bei Nebenaggregaten (Innovation im 
ÖPNV)

	 – � Entwicklung innovativer Technologien zur Reich-
weitenunterstützung sowie Erprobung in Flotten-
versuchen

	 – � innovative Lade- und Energietechnologien sowie 
Energieträger einschließlich Infrastruktur

	 – � Entwicklung eines angepassten Smart-Grid-Kon-
zeptes

	 – � Geschäfts-, Betreiber- und Betriebsmodelle
	 – � Durchführung von Fort- bzw. Weiterbildungsmaß-

nahmen
	 – � Erstellung ganzheitlicher Elektromobilitätskon-

zepte und deren Erprobung
	 – � Abrechnungssysteme im Kontext mit Mobilitäts-

konzepten
	 – � Real-Experimente zur Wirkungsanalyse von An-

reizsystemen
	 – � Kooperationen und Projektvorbereitungen auf na-

tionaler, europäischer und internationaler Ebene

1)  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008: 
214:0003:0047:DE:PDF. Bezugnahmen auf Artikel 87 und 88 EG-Vertrag 
gelten seit Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon als Bezugnahmen auf 
Artikel 107 und 108 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union – AEUV.
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2.3.	 Die Vorhaben sollen durch die Anzahl der eingesetz-
ten Fahrzeuge und die zur Verfügung gestellte Lade
infrastruktur aussagekräftig für einen Alltagsbetrieb 
der Elektromobilität sein. Es gilt, die Elektromobilität 
örtlich und bürgernah erfahrbar zu machen und die 
überregionale Integration im Hinblick auf die Ent-
wicklung von Pilotregionen weiter zu stärken.

	
	 In den Vorhaben muss darüber hinaus die Einbettung 

in Mobilitätskonzepte vor Ort unter modellhafter Be-
arbeitung der mit der Elektromobilität verbundenen 
Rahmenbedingungen z. B. in folgenden Bereichen 
erfolgen:

	 – � interoperabler und damit diskriminierungsfreier 
Zugang zur Ladeinfrastruktur, sowohl von Nutzer- 
als auch von Anwenderseite, auch bei Nutzung er-
neuerbarer Energien;

	 – � Bereitstellung von Ladeinfrastruktur und E-Mobi-
lität ausgehend von unterschiedlichen Wohn- und 
Arbeitsformen und Aspekten der Stadtplanung und 
-entwicklung;

	 – � Erprobung von Anreizsystemen, z. B. modellhafte 
Öffnung von Busspuren für Elektrofahrzeuge so-
wie weitere Anreize im Straßenverkehr wie z. B. 
Bereitstellung von kostenfreien Parkplätzen.

2.4. 	 Soweit die Förderungen nach diesen Grundsätzen 
eine Beihilfe gem. Art. 107 des Vertrags über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union (AEUV) darstel-
len, werden diese ausgereicht als

	 – � Beihilfen für die Anschaffung von neuen Fahrzeu-
gen, die über die Gemeinschaftsnormen hinausgehen 
oder durch die bei Fehlen solcher Normen der Um-
weltschutz verbessert wird, nach Art. 19 AGFVO,

	 – � Beihilfen für Forschungs- und Entwicklungsvorha-
ben nach Art. 31 AGFVO,

	 – � De-minimis-Beihilfen.

3. Zuwendungsempfänger 

Antragsberechtigt sind
	 – � kommunale Gebietskörperschaften und Zusam-

menschlüsse von Gebietskörperschaften sowie 
Träger kirchlicher und anderer gemeinnütziger 
Einrichtungen im Freistaat Bayern ohne wirt-
schaftliche Tätigkeit,

	 – � Unternehmen mit Sitz oder Niederlassung im 
Freistaat Bayern. Als Unternehmen im beihilfe-
rechtlichen Sinn (Art. 107 Abs. 1 AEUV) gilt jede 
Einheit, unabhängig von ihrer Rechtsform, die eine 
wirtschaftliche Tätigkeit ausübt, d. h. Güter und 
Dienstleistungen auf einem bestimmten Markt an-
bietet,

	 – � außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und 
Einrichtungen staatlicher Hochschulen in Bayern,

	 – � sonstige Antragsteller, die die zur erfolgreichen 
Bearbeitung der im Projekt beschriebenen Aufga-
ben nötige fachliche Qualifikation und eine ausrei-
chende Kapazität zur Durchführung des Vorhabens 
besitzen.	

	 Die Antragsteller müssen eine ausreichende Boni-
tät nachweisen. Kleine und mittlere Unternehmen 
(KMU) werden bevorzugt berücksichtigt.

4. Zuwendungsvoraussetzungen

4.1.	 Nicht gefördert werden Vorhaben, die vor Antrag-
stellung bereits begonnen wurden.

4.2.	 Das Vorhaben des Antragstellers muss Bestandteil 
des Konzepts der jeweiligen Modellregion oder von 
EvB sein (siehe Nr. 2.1).

4.3.	 Unternehmen, die auf der Grundlage der AGFVO ge-
fördert werden und keine KMU gemäß Anhang I AG-
FVO sind, können nur dann eine Förderung erhalten, 
wenn sie den Anreizeffekt der beantragten Förderung 
gemäß Art. 8 AGFVO nachweisen.

4.4.	 Mit dem Antrag auf Zuwendungsgewährung ist eine 
genaue Darlegung der späteren Verwertung der Er-
gebnisse in Form eines Verwertungsplans vorzule-
gen. Mit Durchführung des geförderten Vorhabens 
ist eine Umsetzung dieses Verwertungsplans anzu-
streben und entsprechend den Nebenbestimmungen 
nachzuweisen.

4.5.	 Der Antragsteller hat durch Abschätzung darzulegen, 
in welchem quantitativen Maß das Vorhaben und die 
daraus resultierende Verwertung zu der mit der För-
derung angestrebten beschleunigten Entwicklung des 
Leitmarktes und Leitanbieterschaft für Elektromobi-
lität sowie zur nachhaltigen Erhaltung oder Schaf-
fung von Arbeitsplätzen, zu einer angemessenen 
Wertschöpfung und erheblichem Erfahrungszuwachs 
in Bayern beitragen.

4.6.	 Der Zuwendungsempfänger wird verpflichtet, pro-
jektbezogene Informationen für die Koordinierung 
übergeordneter Programmthemen durch die jeweilige 
Projektkoordination zu liefern und auf sonstige Wei-
se hierzu beizutragen. Dies schließt die regelmäßige 
Teilnahme und Mitarbeit an überregionalen Platt-
formen/übergeordneter Begleitforschung zu oben ge-
nannten Themen ein.

4.7.	 Der Zuwendungsempfänger wird ferner verpflichtet, 
Informationen für die übergeordnete Informations- 
und Kommunikations-Plattform zum Zwecke der öf-
fentlichen Darstellung der Projektergebnisse an diese 
Plattform zu liefern und die Öffentlichkeitsarbeit in 
geeigneter Weise zu unterstützen.

4.8.	 Unternehmen und Gebietskörperschaften sowie ih-
nen gleichgestellte Organisationseinheiten müssen 
für die Finanzierung des Vorhabens nachweislich 
in angemessenem Umfang Eigen- oder Fremdmittel 
einsetzen, die nicht durch andere öffentliche Finan-
zierungshilfen ersetzt oder zinsverbilligt werden.
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4.9.	 Eine Kumulierung mit Mitteln der Europäischen Ge-
meinschaft bzw. mit anderen staatlichen Beihilfen ist 
nur unter den Voraussetzungen des Art. 7 AGFVO 
möglich.

4.10.	 Unternehmen in Schwierigkeiten werden nicht geför-
dert. Dies gilt insbesondere bei Antragstellern, über 
deren Vermögen ein Insolvenzverfahren beantragt 
oder eröffnet worden ist. Dasselbe gilt für den An-
tragsteller und, sofern der Antragsteller eine juris
tische Person ist, für den gesetzlichen Vertreter, der 
eine eidesstattliche Versicherung nach § 807 Zivil-
prozessordnung oder § 284 Abgabenordnung abgege-
ben hat oder zu deren Abgabe verpflichtet ist. Darü-
ber hinaus richtet sich der Begriff des „Unternehmens 
in Schwierigkeiten“

	 – � nach Art. 1 Abs. 6 Buchstabe c) i. V. m. Abs. 7 
AGFVO,

	 – � nach den Rettungs- und Umstrukturierungsbeihil-
feleitlinien (ABl. L 244, 01.10.2004, S. 2) für den 
Bereich der De-minimis-Verordnung.

4.11.	 Einem Unternehmen, das einer Rückforderung auf-
grund einer früheren Kommissionsentscheidung zur 
Feststellung der Rechtswidrigkeit und Unverein-
barkeit einer Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt 
nicht Folge geleistet hat, darf eine Beihilfe nach die-
sen Fördergrundsätzen nicht gewährt werden. 

5. Art, Umfang und Höhe der Förderung

5.1. 	 Die Förderung erfolgt durch Zuschüsse im Rahmen 
einer Projektförderung.

5.2. 	 Für Unternehmen beträgt die Beihilfeintensität für 
die im Rahmen des Vorhabens gemachten Aufwen-
dungen

	 – � gem. Art. 19 AGFVO bis zu maximal 35 % der 
zuwendungsfähigen Kosten;

	 – � gem. Art. 31 AGFVO
	   o � bis zu maximal 50 % der zuwendungsfähigen 

Kosten im Falle der industriellen Forschung;
	   o � bis zu maximal 25 % der zuwendungsfähigen 

Kosten im Fall der experimentellen Entwick-
lung.

	 Zuschläge auf die Beihilfeintensität gem. Art. 19 Abs. 
5 Satz 2 AGFVO bzw. Art. 31 Nr. 4 AGFVO sind zu-
gelassen, soweit die Zuwendung an Unternehmen im 
Regelfall einen Fördersatz von 50 % nicht übersteigt.

	 Die Beihilfeintensität muss für jeden einzelnen Be-
günstigten ermittelt werden, auch bei einem Koope-
rationsvorhaben.

	 Falls unterschiedliche Projekttätigkeiten sowohl der 
industriellen Forschung als auch der experimentellen 
Entwicklung zuordenbar sind, wird der Fördersatz 
anteilig festgelegt.

5.3.	 Bei Hochschulen, außeruniversitären Forschungs-
einrichtungen, Gebietskörperschaften sowie ihnen 
gleichgestellten Organisationseinheiten können 
höhere Fördersätze festgesetzt werden, sofern das 
Vorhaben eine nicht-wirtschaftliche Tätigkeit ist 
und damit beihilfefrei gefördert werden kann, sofern 
wirtschaftliche und nicht-wirtschaftliche Tätigkeiten 
dieser Antragsteller hinsichtlich ihrer Kosten bzw. 
Ausgaben und Finanzierung buchhalterisch getrennt 
voneinander erfasst und nachgewiesen werden und 
sofern das F&E-Vorhaben ansonsten nicht durchge-
führt werden könnte und damit die Erfüllung des Zu-
wendungszwecks in dem notwendigen Umfang nicht 
möglich wäre.

5.4.	 Bei Mitgliedern und Einrichtungen von Hochschulen 
(Instituten etc.) und bei Gebietskörperschaften sowie 
ihnen gleichgestellten Organisationseinheiten werden 
die zuwendungsfähigen Kosten auf Ausgabenbasis 
errechnet. Außeruniversitäre Forschungseinrichtun
gen können auf Kostenbasis gefördert werden.

6. Zuwendungsfähige Kosten bzw. Ausgaben
 
Die zuwendungsfähigen Kosten bzw. Ausgaben richten sich 
im Einzelnen nach Art. 19 und 31 AGFVO. 

6.1	 Zuwendungsfähige Kosten gem. Art. 19 AGFVO sind 
die Investitionsmehrkosten, die zur Erreichung eines 
höheren als des aufgrund der Gemeinschaftsnormen 
geforderten Umweltschutzniveaus erforderlich sind.

6.2.	 Zuwendungsfähige Kosten gem. Art. 31 AGFVO 
sind:

	 – � Personalkosten (Forscher, Techniker und sonstige 
unterstützende Personen, soweit diese für das For-
schungsvorhaben angestellt sind);

	 – � Kosten für Instrumente und Ausrüstung, soweit 
und solange sie für das Forschungsvorhaben ge-
nutzt werden. Werden diese Instrumente und Aus-
rüstungen nicht während ihrer gesamten Lebens-
dauer für das Forschungsvorhaben verwendet, gilt 
nur die nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer 
Buchführung ermittelte Wertminderung während 
der Dauer des Forschungsvorhabens als beihilfefä-
hig;

	 – � Kosten für Gebäude, sofern und solange sie für das 
Forschungsvorhaben genutzt werden. Bei Gebäu-
den gilt nur die nach den Grundsätzen ordnungs-
gemäßer Buchführung ermittelte Wertminderung 
während der Dauer des Forschungsvorhabens als 
beihilfefähig;

	 – � Kosten für Auftragsforschung, technisches Wis-
sen und zu Marktpreisen von Dritten direkt oder 
in Lizenz erworbene Patente, sofern die Transak-
tion zu Marktbedingungen durchgeführt wurde 
und keine Absprachen vorliegen, sowie Kosten für 
Beratung und gleichwertige Dienstleistungen, die 
ausschließlich der Forschungstätigkeit dienen;
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	 – � zusätzliche Gemeinkosten, die unmittelbar durch 
das Forschungsvorhaben entstehen;

	 – � sonstige Betriebskosten (wie Material, Bedarfs-
mittel und dergleichen), die unmittelbar durch die 
Forschungstätigkeit entstehen.

6.3. 	 Soweit keine Beihilfe im Sinne von Art. 107 AEUV 
vorliegt, sind auch darüber hinausgehende vorha-
bensbezogene Kosten bzw. Ausgaben zuwendungs-
fähig.

 
7. Verfahren

7.1. 	 Der Freistaat Bayern hat nachfolgenden Projektträger 
mit der Beratung und der Umsetzung dieser Förder-
grundsätze beauftragt:

	
	 Projektträger Jülich (PtJ) – Geschäftsbereich NMT 

Forschungszentrum Jülich GmbH
	 52425 Jülich
	 Tel.: 02461/61-4863
	 E-Mail: a.volz@fz-juelich.de

7.2.	 Anträge auf Gewährung von Zuwendungen sind in 
Abstimmung mit dem jeweiligen Projektkoordinator 
an den Projektträger zu richten. Eine frühzeitige Kon-
taktaufnahme mit dem Projektträger wird empfohlen.

7.3.	 Der Projektträger übernimmt namens und im Auftrag 
des Freistaates Bayern die Prüfung der Anträge, gibt 
ggf. auch unter Einschaltung von Fachgutachtern eine 
Empfehlung für die Förderentscheidung ab und führt 
die Abwicklung der Förderung, die Bearbeitung der 
Zahlungsanforderungen, die Prüfung der Zwischen- 
und Verwendungsnachweise sowie die Abwicklung 
des Schriftverkehrs mit den Antragstellern durch. 
Der Projektträger ist berechtigt, Erklärungen zu den 
Anträgen und zur Abwicklung der Förderung bei den 
Antragstellern einzuholen. Der Projektträger ist zur 
Vertraulichkeit verpflichtet.

7.4.	 Bewilligungsbehörde ist das Bayerische Staatsmi-
nisterium für Wirtschaft, Infrastruktur, Verkehr und 
Technologie. Die Bewilligungsbehörde zahlt die För-
dermittel aus. Die Mittelabrufe sowie der Verwen-
dungsnachweis sind der Bewilligungsbehörde über 
den Projektträger Jülich vorzulegen.

7.5.	 Die Förderanträge sind auf den vorgesehenen An-
tragsformularen und unter Angabe einer Kontakt
adresse in Deutschland bei dem o. a. Projektträger zu 
stellen.

	 – � Der förmliche Antrag beinhaltet:
	   o � Die ausgefüllten Antragsformulare für die je-

weiligen zuwendungsfähigen Kosten (siehe Nr. 
6.1 und 6.2)

	   o � eine positive Stellungnahme des jeweiligen Pro-
jektkoordinators

	   o � Eine Vorhabensbeschreibung, die u. a. folgende 
Angaben enthält:

 	    �     ■ � Projektziel und Bezug zu den förderpoli-
tischen Zielen (siehe Nr. 1 und 2)

	    �     ■ � Neuheitsgrad und Stand der Wissenschaft 
und Technik

	    �     ■ � Qualifikation und Expertise des Antragstel-
lers, ggf. der Projektbeteiligten und Techno-
logielieferanten

	    �     ■  �Ausführliche Beschreibung des Arbeitsplans, 
der Ressourcenplanung und der definierten 
Meilensteine/Abbruchkriterien. 

	    �     ■  �(Hilfreich sind Balken- bzw. Strukturplan des 
Projekts und Aufteilung der beantragten Res-
sourcen auf die Arbeitspakete.)

	    �     ■ � Verwertungsplan
	    �     ■ � Wissenschaftliche und/oder technische Er-

folgsaussichten
	    �     ■ � Quantifizierte Abschätzung der wirtschaftli-

chen Verwertbarkeit
	    �     ■ � Quantifizierung der Auswirkungen auf Wirt-

schaftskraft und Arbeitsmarkt in Bayern
	    �     ■ � Arbeitsteilung/Zusammenarbeit mit Dritten
	    �     ■ � Notwendigkeit der Zuwendung
	   o � Gegebenenfalls ergänzende Unterlagen wie An-

gebote, Erläuterungen
	   o � Gegebenenfalls Bonitätsunterlagen

	 Bei Verbundprojekten sind die Förderanträge in Ab-
stimmung mit dem vorgesehenen Verbundkoordina-
tor vorzulegen.

7.6.	 Vordrucke für Förderanträge, Merkblätter, Hinweise 
und Nebenbestimmungen können beim Projektträger 
angefordert werden. Dort sind auch Informationen 
zum EU-Beihilferahmen erhältlich.

7.7.	 Der Bayerische Oberste Rechnungshof ist gemäß Art. 
91 BayHO berechtigt, bei den Zuwendungsempfän-
gern zusätzlich zu prüfen.

8. Geltungsdauer

Diese Fördergrundsätze treten am 15.08.2011 in Kraft und 
treten mit Ablauf des 30.06.2014 außer Kraft.
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